
 

 

 
 
 
 

 

 
Sehr geehrter Herr Lewe, 
 
die Bundesregierung hat mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts am 20.04.2009 die Regelung eingeführt, dass für die 
Ausführung eines Auftrags zusätzlich soziale und ökologische Kriterien 
gestellt werden dürfen. 
 
Wir bitten Sie dazu um  die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Welche ökologischen Kriterien stellen die Stadt Münster und ihre 

Eigenbetriebe bei der Beschaffung? 
2. Welche sozialen Kriterien stellt die Stadt Münster und ihre 

Eigenbetriebe bei der Beschaffung? 
3. Welche Beschaffungsausschreibungen sind seit dem Inkrafttreten 

des Gesetzes mit ökologischen und/oder sozialen Kriterien 
ausgeschrieben worden (bitte Ausschreibungsinhalt und 
Ausschreibungsvolumen ausführen nach Produktgruppen)? 

4. Welchen mengenmäßigen Anteil nehmen seit Inkrafttreten des 
Gesetzes die Ausschreibungen mit ökologischen und sozialen 
Kriterien an den gesamten Ausschreibungen der Stadt und ihrer 
Eigenbetriebe ein? 

5. Welchen volumenmäßigen Anteil nehmen seit Inkrafttreten des 
Gesetzes die Ausschreibungen mit ökologischen und sozialen 
Kriterien an den gesamten Ausschreibungen der Stadt Münster 
und ihrer Eigenbetriebe ein? 

6. Welche Bestrebungen gibt es seitens der Stadt Münster die 
Nachhaltige Beschaffung durch interkommunale Kooperation bzw. 
durch  Zusammenarbeit mit beteiligten Verbänden zu forcieren und 
zu optimieren? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Otto Reiners 
gez. Carsten Peters 
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